
maligen Quedlinburger Programms/4/ in Zweifel, als 
am Ende des Jahres, in dem der gesamte Kreis zum 
Kampf gegen die Jugendkriminalität mobilisiert wor
den war, obendrein mehr Jugendstraftaten ausgewie
sen wurden. Tatsächlich aber setzte der Kreistag Qued
linburg mit seinem „Programm zur Organisierung der 
Initiative und Aktivität der Bevölkerung bei der Be
seitigung der Ursachen und begünstigenden Bedingun
gen der Kriminalität“ vom 21. Oktober 1964 neue Maß
stäbe für diesen Bereich der Leitungstätigkeit der ört
lichen Volksvertretungen.
Diesem Beispiel folgten viele Kreise in allen Bezirken 
der DDR, wobei allerdings in einigen Fällen unter 
Außerachtlassung der objektiven Erfordernisse des 
jeweiligen Territoriums die inhaltlichen Aufgaben des 
Quedlinburger Programms mehr oder weniger 
schematisch übernommen wurden. Eine solche formale 
Handhabung, die zu keinen gesellschaftlichen Verän
derungen führen kann, verdient natürlich die Kritik 
Streits zu Recht.
Das Ziel der Vorbeugungsprogramme im Bezirk Halle 
bestand niemals darin, durch perfektionierte, system
haft ausgeklügelte Modellvorstellungen die Kriminali
tät sozusagen stabsmäßig zu dezimieren. Das Ziel der 
Kreistagsprogramme war und ist vielmehr, in erster 
Linie die komplexe Leitungstätigkeit aller staatlichen 
und wirtschaftsleitenden Organe zur Organisierung der 
Kriminalitätsvorbeugung und -bekämpfung im Bezirk 
zu entwickeln.
Der Bezirkstag Halle orientierte in seinem Beschluß 
vom 7. Juni 1963 konkret auf die Verantwortung des 
Rates des Bezirks und seiner Fachabteilungen bei der 
schrittweisen Zurückdrängung von Rechtsverletzungen 
im jeweiligen Aufgabenbereich. Auf seiner Grundlage 
waren bis zum Sommer 1966 in allen 22 Kreisen des 
Bezirks und in etwa 20 Städten und Gemeinden ähn
liche Maßnahmen zur Kriminalitätsvorbeugung wie 
im Kreis Quedlinburg festgelegt worden.
Der Rat des Bezirks zog dann in seiner 25. Sitzung am 
20. Oktober 1966 grundsätzliche Schlußfolgerungen aus 
einer Analyse des Standes der Verwirklichung von 
Maßnahmen zur Kriminalitätsvorbeugung und -be
kämpfung. In Zusammenarbeit mit den Rechtspflege
organen wurden „Grundsätze für das koordinierte Zu
sammenwirken aller staatlichen und gesellschaftlichen 
Institutionen im Kreis bei der schrittweisen Zurück
drängung der Kriminalität und anderer Rechtsverlet
zungen“ beschlossen. Darin wird klar zum Ausdruck 
gebracht, „daß der Sinn der Programme nicht 
schlechthin darin besteht, Erscheinungen der Krimina
lität und anderer Rechtsverletzungen zu bekämpfen, 
sondern die Verantwortung der gesamten Gesellschaft, 
insbesondere der staatlichen Organe und der gesell
schaftlichen Organisationen, für die Beseitigung von 
Hemmnissen und allen die Gesetzesverletzungen be
günstigenden oder hervorrufenden Bedingungen her
auszuarbeiten und zu verwirklichen“. Und an anderer 
Stelle heißt es, daß die Programme „die Komplexität 
der vorbeugenden Arbeit sichern helfen. Sie müssen 
darauf gerichtet sein, das Zusammenwirken aller 
staatlichen und gesellschaftlichen Maßnahmen bei der

/4/ Auszüge aus den Vorschlägen für einen Plan zur Zurück
drängung und Vorbeugung der Jugendkriminalität im Kreis 
Quedlinburg sind in NJ 1964 S. 454 f., Auszüge aus dem über
arbeiteten Quedlinburger Programm von 1967 sind bei H. J. 
Schulz, Kriminalitätsvorbeugung im Kreis, Berlin 1969, S. 166 ff., 
veröden tlicht.
Vgl. dazu auch Goldenbaum, „Organisierung des gesellschaft
lichen Kampfes zur Verhütung der Jugendkriminalität“, NJ 
1965 S. 347 f.; Schüßeler, „örtliche Volksvertretungen und sozia
listische Rechtspflege“, NJ 1967 S. 209 ff.; Harrland / Kaiser, 
„Erfahrungen und Erkenntnisse aus der komplexen Krimina
litätsvorbeugung“, NJ 1967 S. 556 ff.; Schmidt / Stottmeyer, 
„Erfahrungen aus der Bekämpfung der Jugendkriminalität“, 
Forum der Kriminalistik 1967, Heft 4, S. 35 ff.

Prof. Dr. Kurt Schumann 
zum 65. Geburtstag

Am 29. April 1973 beging Prof. Dr. Kurt Schumann, 
ordentlicher Professor für Zivilrecht an der Hum
boldt-Universität Berlin, seinen 65. Geburtstag. Durch 
seinen unermüdlichen Einsatz bei der Schaffung 
einer sozialistischen Justiz und durch sein streit
bares Engagement als Rechtswissenschaftler und 
Hochschullehrer hat er sich die ungeteilte Hochach
tung aller Juristen der DDR erworben.

Für den aufrechten Patrioten und Humanisten Kurt 
Schumann war die sowjetische Kriegsgefangenschaft 
ein Wendepunkt seines Lebens. Er schloß sich dem 
Nationalkomitee „Freies Deutschland“ an und wurde 
zu einem aktiven Kämpfer gegen den Antisowjetis
mus und für den gesellschaftlichen Fortschritt. Von 
1948 an trug er in verschiedenen richterlichen Funk
tionen — u. a. als Landgerichtspräsident in Alten- 
burg — zur Festigung der demokratischen Gesetz
lichkeit bei. Mit seiner Wahl zum ersten Präsidenten 
des Obersten Gerichts der DDR am 7. Dezember 1949 
wurde ihm eine hohe Verantwortung für die Ent
wicklung der Rechtsprechung in der DDR auferlegt. 
Er wirkte auch in dieser Funktion mit großem Er
folg.
Im Jahre 1960 wurde Kurt Schumann eine Professur 
für Zivilrecht an der Akademie für Staats- und 
Rechtswissenschaft der DDR und im Jahre 1963 an 
der damaligen Juristischen Fakultät der Humboldt- 
Universität Berlin übertragen. Seitdem widmet er 
sich der Erziehung und Ausbildung sozialistischer, 
der Arbeiterklasse treu ergebener Juristen. Beson
ders bei der Betreuung des wissenschaftlichen Nach
wuchses leistet er mit seinen reichen theoretischen 
Kenntnissen und praktischen Erfahrungen eine 
fruchtbringende Arbeit. Bedeutsam ist auch sein An
teil an der Entwicklung der sozialistischen Zivil
rechtswissenschaft und an der Ausarbeitung des 
Entwurfs eines Zivilgesetzbuchs.
Für seine Verdienste beim Aufbau des Sozialismus 
und bei der Stärkung der DDR wurde Kurt Schu
mann, der als Mitglied des Hauptvorstandes der 
NDPD auch eine aktive gesellschaftliche Arbeit lei
stet, mit hohen staatlichen Auszeichnungen geehrt, 
u. a. mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Sil
ber und mit dem Orden „Banner der Arbeit“.
Die Freunde, Mitstreiter und Schüler Prof. Dr. Kurt 
Schumanns wünschen ihm Gesundheit, Schaffens
kraft und weitere Erfolge in seiner Tätigkeit.

vorbeugenden Bekämpfung von Gesetzesverletzungen 
bei konsequenter Wahrung der Eigen Verantwortung 
aller Organe zu erreichen“.
Das Ziel der als Vorbeugungsprogramme bezeichneten 
Leitungsakte der örtlichen Volksvertretungen bestand 
und besteht also darin, auf der Grundlage der Be
schlüsse der Partei der Arbeiterklasse und der Regie
rung die örtlichen Räte und ihre Fachabteilungen, alle 
wirtschaftsleitenden Organe und Betriebe, die gesell
schaftlichen Organisationen sowie weite Kreise der 
Werktätigen im Sinne der gesetzlich fixierten Verant
wortung der gesamten sozialistischen Gesellschaft, ihres 
Staates Und aller Bürger für die Bekämpfung und Ver
hütung von Straftaten und anderen Rechtsverletzungen 
zu mobilisieren und zu organisieren. Nur diese Zielstel
lung kann Gradmesser für die Beurteilung der gesell
schaftlichen Wirksamkeit der Vorbeugungsprogramme 
sein.
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